
Amtsgericht Hamburg-St. Georg 

Az.: 916 C 25/14 
Verkündet am 05.08.2015 

Urteil 
IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

… 

– Kläger – 

gegen 

Allianz Versicherungs-AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch 
den Vorstandsvorsitzenden Severin Moser, An den Treptowers 3,12435 Berlin 

– Beklagte – 

erkennt das Amtsgericht Hamburg-St. Georg – Abteilung 916 – durch die 

Richterin am Amtsgericht A. auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 
17.06.2015 für Recht: 

1.          Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger EURO 964,58 nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.7.2013 zu 
zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2.          Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 2/3 und der 
Kläger 1/3. 

3.          Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, 
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu 
vollstreckenden Betrags abzuwenden, wenn nicht der Kläger vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet 

Tatbestand: 

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahlung restlichen Schadenersatzes nach 
einem Verkehrsunfall in Anspruch. 

Der Kläger ist Eigentümer eines Pkw Ford Focus mit dem amtlichen Kenn–

zeichen  …, der am 14.6.2013 in einen Verkehrsunfall mit einem Versicherungs–
nehmer der Beklagten verwickelt war. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass 

die Beklagte zu 100% dem Grunde nach für den Unfallschaden einzustehen hat. 

Streit besteht über die Höhe der Forderungen. Der Kläger machte aufgrund eines 
Sachverständigengutachtens vom 18.6.2013 (Anlage K1) Nettoreparaturkosten 

von EURO 3.393,23 geltend. Die Beklagte zahlte EURO 2.843,66 und verweigerte 
weiteren Schadenersatz. Dem Kläger entstanden Gutachterkosten von EURO 



662,01, die die Beklagte in Höhe von EURO 563,00 ausglich. Die restlichen 

Gutachterkosten in Höhe von EURO 99,01 sind im Verlaufe des Rechtsstreits 
unstreitig gestellt worden. 

Der Kläger macht weiter eine Wertminderung von EURO 800,00, gestützt auf das 
Sachverständigengutachten vom 18.6.2013 geltend. Die Beklagte stellte sich auf 
den Standpunkt, ein merkantiler Minderwert sei nicht auszugleichen und zahlte 

auf diese Position nichts. Die Beklagte lehnte weitergehende Forderungen in 
ihrem Regulierungsschreiben vom 19.7.2013 ab. 

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahlung nicht regulierter EURO 1.448,58 in 
Anspruch. 

Der Kläger macht geltend, die Beklagte könne ihn nicht auf eine Eigenreparatur 

verweisen, weil er zum Zeitpunkt der Reparatur in seiner eigenen Werkstatt aus–
reichend ausgelastet gewesen sei. Im Übrigen führe er ohnehin keine Lackier–

arbeiten in eigener Werkstatt aus. Die in dem Sachverständigengutachten unter 
„Lackierung“ unter den Positionen 1.000 mit 3 bzw. 4 Arbeitswerten angeführten 
Arbeiten Demontage und Remontage der Heckklappe zwecks Vorlackierung und 

das Lackieren der Seitenwandecke hinten links sei erforderlich und mit 3 Arbeits–
werten richtig bemessen. An dem Fahrzeug sei ein merkantiler Minderwert von 

EURO 800,00 entstanden. 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, an ihn EURO 1.448,58 nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.7.2013 zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte macht geltend, dem Kläger stehe kein merkantiler Minderwert zu. 

Der Kläger als Inhaber einer eigenen Werkstatt sei auf eine eigene Reparatur 
zum Selbstkostenpreis zu verweisen. UPE-Aufschläge von 10% seien heraus–
zurechnen, auch die Verbringungskosten von EURO 153,00 seien nicht zuerken–

nungsfähig. Weder Kosten für Demontage oder Remontage der Heckklappe 
zwecks Vorlackierung und weitere 3 Arbeitswerte für Lackierarbeiten seien 

anzusetzen. 

Das Gericht hat gemäß dem Beschluss vom 25.6.2014 Beweis erhoben durch 
Einholung eines Sachverständigengutachtens des Sachverständigen Dipl. Ing. M. 

W.. Hinsichtlich des Ergebnisses der Begutachtung wird auf das schriftliche 
Gutachten des Sachverständigen vom 28.11.2014 sowie seine weitere Stellung–

nahme vom 17.3.2015 und das Protokoll seiner Anhörung vom 8.6.2015 Bezug 
genommen. 

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 



Entscheidungsgründe 

Die Klage ist in Höhe von EURO 964,58 begründet, im Übrigen ist die Klage nicht 
begründet und daher abzuweisen. 

Die Forderungen, die der Kläger noch gem. §§ 7,17 StVG, 115 I VVG 
beanspruchen kann, ergeben sich in folgenden Positionen: 

1. weitere Sachverständigenkosten 

Die Beklagte hat unstreitig gestellt, dass keine Einwendungen gegen die 
Sachverständigenkosten mehr erhoben werden sollen. Hieraus ergibt sich ein 

nicht regulierter Betrag von EURO 99,01, der dem Kläger zuzuerkennen ist. 

2. merkantile Wertminderung 

Aus dieser Position stehen dem Kläger nicht eingeklagte EURO 800,00, sondern 

EURO 400,00 zu. Der Sachverständige Dipl. Ing. M. W. hat im Einzelnen über–
zeugend ausgeführt, dass die Heranziehung des BVSK-Wertminderungsmodells 

sachgerecht ist und dass sich hieraus eine merkantile Wertminderung von EURO 
400,00 errechnet. Das Gericht folgt dem Sachverständigengutachten. 

3. Fahrzeugschaden 

Aufgrund der Beweisaufnahme ist weiter erwiesen, dass dem Kläger noch ein 
weiterer Reparaturschaden von EURO 465,57 zuzuerkennen ist. 

Zunächst ist unstreitig geworden, dass Einwendungen gegen die Position 
„Richtbankkosten“ nicht geltend gemacht werden sollen. 

Ansonsten kann die Beklagte den Kläger nicht auf eine Eigenreparatur zum 
Selbstkostenpreis verweisen. Der Kläger hat dargelegt, dass er keine Lackier–
arbeiten in seiner Werkstatt durchführt. Die Beklagte hat mit den Anlagen B1 und 

B2 nicht belegt, dass diese Darstellung unzutreffend ist. Weiter hat der Kläger 
dargetan, dass er zu jener Zeit in seiner Werkstatt ausreichend ausgelastet war. 

Aus diesem Grunde und im Hinblick darauf, dass der Kläger selbst keine Lackier–
arbeiten durchführt, ist er so zu behandeln, wie ein geschädigter Kraftfahrzeug–
eigelntümer, der keine Reparaturwerkstatt betreibt. Er muss sich daher keine 

Abzüge entgegen halten lassen und kann, weil ortsüblich, auch UPE-Aufschläge 
beanspruchen. 

Weiter ist für das Gericht aufgrund des Sachverständigengutachtens erwiesen, 
dass die in dem Beweisbeschluss vom 25.6.2014 angeführten insgesamt 7 
Arbeitswerte nicht für eine ordnungsgemäße Reparatur aufzuwenden waren. Der 

Sachverständige Dipl. Ing. M. W. hat in seinen beiden schriftlichen Darstellungen 
ausgeführt, dass eine Demontage oder Remontage der Heckklappe zwecks 

Vorlackierung nicht erforderlich ist und dass es einen Reparaturweg gibt, bei dem 
ein beschädigtes Altteil eine Vergleichslackierung zum Lackierer gebracht werden 
kann, ohne dass eine Demontage oder eine Remontage der Heckklappe erfor–

derlich wird. Weiter hat der Sachverständige zur Überzeugung des Gerichts 
ausgeführt, dass im Übrigen die Vorbereitungszeit mit 17 Arbeitswerten so 



großzügig bemessen ist, dass der minimale Aufwand einer Demontage und 

Remontage von allenfalls einer Minute hierin ohnehin enthalten wäre. Wie der 
Sachverständige ausführt, hat er bei namhaften Ford-Händlern in Erfahrung 

gebracht, dass die Praxis auch so verfährt und dass in solchen Standardfällen 
keine weiteren Arbeitswerte für die Vorbereitungszeit anfallen. Das Gericht folgt 
dem Sachverständigen hinsichtlich seiner Einschätzung. Weiter hat der Sachver–

ständige bei seiner Anhörung überzeugend ausgeführt, dass es keine Veran–
lassung zu einem Lackieren im Bereich der Seitenwand hinten links gab, weil den 

vorhandenen Fotos nicht entnommen werden kann, dass die Seitenwand 
überhaupt beschädigt worden ist und dass auch die in dem Sachverständigen–
gutachten auf den Fotos 17 und insbesondere 18 mit Pfeilen gekennzeichneten 

Bereiche gar nicht die Seitenwand näher kennzeichnen, sondern dass dieser 
Bereich noch zum Stoßfänger gehört. Insoweit besteht keine Veranlassung zu 

dem Einsatz weiterer Lackierkosten nach den Ausführungen des Sachver–
ständigen. Das Gericht folgt auch insoweit dem Sachverständigengutachten, das 
zu insgesamt aufzuwendenden Reparaturkosten von EURO 3.309,23 gelangt ist. 

Abzüglich gezahlter EURO 2.843,66 errechnen sich noch zuerkennungsfähige 
EURO 465,57. Die Summe der vorgenannten Forderungen beläuft sich auf EURO 

964,58. Auf diesen Betrag kann der Kläger Zinsen ab der abschließenden Ab–
lehnung der weiteren Regulierung, mithin ab dem 30.7.2013 in gesetzlicher Höhe 

beanspruchen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit folgt für den Kläger aus §§ 708 Nr. 11, 711, 713 ZPO und für 

die Beklagte aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 


